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Das Ziel der Drogenpolitik sollte Abstinenz sein 

 

Das Ziel der Drogenpolitik sollte Abstinenz sein. 

Das Postulat „Heimstätte für Drogenabhängige“ verlangt eine Verbesserung im 

Bereich Schadensminderung. Das klingt nach einem sinnvollen Anliegen. Für mich 

gibt es aber in diesem Zusammenhang ein paar kritische Fragen, welche wir uns 

stellen müssen. 

Es besteht nämlich die Gefahr, dass das Ziel der Abstinenz völlig aus den Augen 

verloren geht. Der Gemeinderat spricht in seiner Antwort bereits davon, dass in 

dieser „Heimstätte“ gerade auch noch eine Kontakt- und Anlaufstelle, also ein 

„Fixerstübli“, integriert werden könnte. Das würde bedeuten Wohnen und Fixen, 

kombiniert in einem städtischen Angebot. 

Das ist für die EDU der falsche Ansatz. Voraussetzung für den Eintritt in eine 

„Heimstätte“ muss für uns nach wie vor ein Entzug und der Wille zur Therapie sein. 

Ansonsten geht für die drogenabhängigen Menschen ein weiterer Anreiz zur 

Abstinenz verloren und wohl noch mehr Drogensüchtige würden in der Sucht 

verharren. 

Was aus meiner Sicht in der Drogenpolitik der Stadt Bern fehlt, ist eine Strategie, 

welche zu Ziel hat, möglichst vielen drogenabhängigen Menschen den Weg vom 

Überleben zurück ins Leben zu ermöglichen. Dabei wäre wohl eine Art „Case 

Management“ nötig. Die Drogenpolitik in der Stadt Bern ist zu stark auf 

Schadensminderung und zu wenig auf Abstinenz ausgerichtet. 

Ein weiterer Aspekt ist die Konzentration auf einen grossen Standort. Aus dem 

Blickwinkel der Abstinenz ist für mich ist ein grosser Standort nicht unbedingt besser 

als mehrere kleine Standorte. Ein grosser Standort muss nicht schlecht sein, aber 

eine gewisse Vielfalt kann bei unterschiedlichen Bedürfnissen der Drogensüchtigen 

eher einen geeigneten Therapieplatz anbieten und es gibt auch eine gewisse 

Bandbreite an Therapieformen. 

Auf Grund der genannten Vorbehalte lehnt die EDU dieses Postulat ab. 


